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Tierschutzgesetz – TSchG, BGBl. I Nr. 118/2004 
1. Tierhaltungsverordnung, BGBl. II Nr. 485/2004 

Tierhaltungs-Gewerbeverordnung, BGBl. II Nr. 487/2004 

 
Seit 1. Jänner 2005 gelten neue Bestimmungen für die Haltung von Tieren. 

Die generellen Bestimmungen sind im TSchG enthalten, und umfassen ua: 

• Verbot der Tierquälerei; 

• Verbot der Tötung ohne vernünftigen Grund; 
• Verbot von Eingriffen, die nicht therapeutischen oder diagnostischen Zielen oder der fachgerechten 

Kennzeichnung von Tieren dienen; 

• Hilfeleistungspflicht; 
• Transport von Tieren;  
• Grundsätze der Tierhaltung; 

• Bauliche Ausstattung und Haltungsvorrichtungen; 
• Aufzeichnungspflicht  über alle medizinischen Behandlungen der Tiere in Gewerbebetrieben und die 

Anzahl der toten Tiere; 

• Behördliche Überwachungsberechtigung; 
• Strafbestimmungen:  

- Verwaltungsübertretungen können mit einer Strafe bis zu € 7.500,-, im Wiederholungsfall bis zu € 
15.000,- belegt werden,  

- In schweren Fällen der Tierquälerei ist eine Strafe von mindestens € 2.000,- zu verhängen; 
• In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen:  

- Die neuen Regelungen treten für alle nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes neu errichteten 
oder in Betrieb genommenen Anlagen in Kraft; 

- Bestehende Stallanlagen dürfen – soweit sie bisher dem Landesgesetz entsprechen – bestehen 
bleiben. Umbauarbeiten, die über eine Instandsetzung oder Ersetzung einzelner Elemente 
hinausgehen, sind entsprechend den ab 01.01.2005 geltenden Bestimmungen auszuführen. 

- Haltungseinrichtungen zur Anbindehaltung dürfen bis 31.12.2009 mit der Auflage weiterbetrieben 
werden, dass den Tieren täglich ein freier Auslauf zu gewähren ist (Sportbetätigung, Training, etc 
gilt nicht als freier Auslauf) und die Stände den Tieren genügend Bewegungsfreiheit wie 
ungehindertes Liegen, Zurücktreten, etc bieten müssen.  
Die Anbindehaltung für Tiere bis zu einem Alter von 30 Monaten ist generell verboten, ebenso für 
Stuten beim Abfohlen sowie Stuten mit Fohlen bei Fuß. 

Die näheren Ausführungen für die Haltung von Pferden und Pferdeartigen (Esel, Maultiere und 
Maulesel) sind in den Verordnungen enthalten. 

Zusammenfassung der wesentlichen Bestimmungen: 
• Die Böden der Ställe müssen rutschfest, die Liegeflächen der Tiere eingestreut und trocken sein. 

Alle Tiere müssen gleichzeitig und ungehindert liegen können. 
Boxentrennwände müssen einen direkten Sichtkontakt zu anderen Artgenossen ermöglichen. Bei 
Hengsten können die Boxentrennwände geschlossen ausgeführt sein, wenn sonstiger Sichtkontakt 
zu anderen Pferden besteht. 
MIndesthöhe der Abtrennungen: bei Hengsten 1,3 x STM, bei anderen Tieren 0,8 x STM. 

• Die Anbindehaltung ist verboten. 

• Bei der Haltung in Einzelboxen betragen die Mindestmaße: 
Stockmaß bis cm   Boxenfläche, m² Kürzeste Seite, cm 

   120     6,0   180 
   135     7,5   200 
   150     8,5   220 
   165   10,0   250 
   175   11,0   260 
   185   12,0   270 
         ab 185   14,0   290. 

Die Boxenfläche gilt auch für Stuten mit Fohlen bis zum Absetzen oder für zwei Fohlen bis zu einem 
Alter von einem Jahr. 
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• Bei der Gruppenhaltung betragen die Mindestmaße: 
Stockmaß        Boxenfläche für das      Boxenfläche für    Fressplatzbreite 
bis cm *)      erste und zweite Tier    jedes weitere Tier            in cm 

   120     6,0   4,0   60 
   135     7,5   5,0   65 
   150     8,5   6,0   70 
   165   10,0   7,0   75 
   175   11,0   7,5   75 
   185   12,0   8,0   80 
              ab 185   14,0   9,0   85. 
        *) Stockmaß im Durchschnitt der Gruppe 
        In der Boxenfläche sind Fressstände nicht einzurechnen 
        Absonderungsboxen müssen in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung stehen. 

• Mehrmals wöchentlich ist eine ausreichende Bewegungsmöglichkeit sicherzustellen. 
• Umzäunungen von Koppeln und Ausläufen dürfen keine spitzen Winkel haben. Die Verwendung 

von Stacheldraht und Knotengitterzäunen sind verboten. 
• In geschlossenen Ställen müssen natürliche oder mechanische Lüftungsanlagen vorhanden sein. 

Es muß für einen dauernden und ausreichenden Luftwechsel ohne Zugluft gesorgt werden. 

• Steht den Tieren kein ständiger Zugang ins Freie zur Verfügung, müssen Ställe offene oder 
transparente Flächen, durch die Tageslicht einfallen kann, im Ausmaß von mindestens 3 % der 
Stallbodenfläche aufweisen. Mindestens 8 Stunden pro Tag ist eine Lichtstärke von mindestens 40 
Lux zu gewährleisten. 

• Der Lärmpegel ist so gering wie möglich zu halten. 
• Kraftfutter ist entsprechend der Leistung und mindestens drei mal täglich Raufutter zur Verfügung 

zu stellen. 

• Bei Arbeitsleistung – Zugtiere, Lasttiere, sonstige Arbeit, unter dem Sattel, an der Hand, im Geschirr 
– sind ausreichende Ruhepausen sicherzustellen. Innerhalb von 24 Stunden ist eine durchgängige 
Ruhepause von acht stunden zu gewähren. Bei rationierter Fütterung ist nach der Fütterung eine 
Ruhepause von mindestens einer Stunde einzuhalten.  
In Gewerbebetrieben (Reit- und Fahrbetriebe) sind Pferden, wenn sie regelmäßig zu 
Arbeitsleistungen herangezogen werden, innerhalb einer Woche an mindestens zwei nicht 
aufeinander folgenden Tagen Ruhetage, an denen sie bewegt werden, zu gewähren. 

• Werden Pferde in Gewerbebetrieben zum Gespannfahren verwendet, darf das Gesamtgewicht der 
voll beladenen Kutsche bei ebener Strecke und glattem Untergrund das Dreifache der Summe der 
Körpergewichte aller vorgespannten Pferde nicht übersteigen. 

• Kranke oder sonst beeinträchtigte Tiere dürfen zur Arbeit nicht herangezogen werden. 

• Beim Sportpferd sind medikamentöse  und nicht pferdegerechte Einwirkungen zur 
Leistungssteigerung verboten. 

• Es ist sicherzustellen, dass Anbindevorrichtungen und Ausrüstungsgegenstände Tiere nicht 
verletzen können, ein ungehindertes Fressen und Misten ist zu ermöglichen. 
Ausrüstungsgegenstände sind der Größe des Pferdes anzupassen. 

• Die Hufpflege ist regelmäßig und fachgerecht durchzuführen. Das Clippen der Tasthaare um 
Augen, Nüstern und Maul ist verboten. 

• Bei ganzjähriger Haltung im Freien muß für jedes Tier eine überdachte, trockene und eingestreute 
Liegefläche mit Windschutz zur Verfügung stehen. Allen Tieren ist gleichzeitiges ungestörtes Liegen 
zu ermöglichen.  
Es muß sichergestellt sein, dass die Tiere ständig ausreichend Futter haben, um den Energiebedarf 
zu decken. 
Im ständig benützten Fütterungs- und Tränkebereich muß der Boden befestigt sein. 
Kranke und verletzte Tiere sind gesondert und geschützt unterzubringen. 

• In Gewerbebetrieben ist für die Betreuung der Tiere eine ausreichend große Anzahl von geeigneten 
Betreuungspersonen einzusetzen. 

• In Reit- und Fahrbetrieben muß ausreichend qualifiziertes Personal für den Lehrbetrieb zur 
Verfügung stehen. Es gelten die Qualifikationskriterien  des Bundesfachverbandes für Reiten und 
Fahren in Österreich (FENA) oder einer vergleichbaren ausländischen Organisation. 

Den genauen Wortlaut der die Pferdehaltung betreffenden Verordnungen finden Sie auf der 
Homepage www.noe-pferdesport.at.  
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2004  Ausgegeben am 17. Dezember 2004  Teil II 

485. Verordnung: 1. Tierhaltungsverordnung 

485. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über die 
Mindestanforderungen für die Haltung von Pferden und Pferdeartigen, Schweinen, Rindern, 
Schafen, Ziegen, Schalenwild, Lamas, Kaninchen, Hausgeflügel, Straußen und Nutzfischen 
(1. Tierhaltungsverordnung) 

Auf Grund der §§ 7 Abs. 2 und 3, 14, 16 Abs. 4 und 24 Abs. 1 Z 1 des Bundesgesetzes über den 
Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz - TSchG), BGBl. I Nr. 118/2004, Art. 2, wird im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft verordnet: 

Geltungsbereich 
§ 1. Diese Verordnung regelt die Mindestanforderungen für die Haltung von Pferden und Pferdear-

tigen, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Schalenwild, Lamas, Kaninchen, Hausgeflügel, Straußen 
und Nutzfischen, die an diesen Tieren zulässigen Eingriffe sowie Art und Nachweis der Sachkunde von 
Betreuungspersonen und sonstigen sachkundigen Personen, die Eingriffe vornehmen dürfen. 

Mindestanforderungen an die Haltung 
§ 2. Für die Haltung der in § 1 genannten Tierarten gelten die in den Anlagen 1 bis 11 festgelegten 

Mindestanforderungen. 
Betreuungspersonen 

§ 3. Die erforderliche Eignung sowie die erforderlichen Kenntnisse und beruflichen Fähigkeiten 
zur Betreuung von Tieren der Tierarten gemäß § 1 liegen jedenfalls dann vor, wenn  
 1. die Betreuungsperson über eine einschlägige akademische oder schulische Ausbildung verfügt, 

oder  
 2. die Betreuungsperson über eine Ausbildung als Tierpfleger verfügt, oder 
 3. die Betreuungsperson nachweislich über eine außerschulisch-praktische Ausbildung einschließ-

lich Unterweisung verfügt, oder 
 4. die Betreuungsperson im Bereich der Teichwirtschaft über eine Ausbildung zum Fischereifach-

arbeiter oder Fischereimeister verfügt, oder 
 5. die Betreuungsperson auf Grund eines Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration 

über eine als gleichwertig anerkannte oder zu geltende Ausbildung verfügt, oder 
 6. sonst aus dem Werdegang oder der Tätigkeit der Betreuungsperson glaubhaft ist, dass sie die 

übliche erforderliche Versorgung der gehaltenen Tiere sicherstellen und vornehmen kann. 
Eingriffe  

§ 4. (1) Es dürfen nur die in den Anlagen 1 bis 11 festgelegten Eingriffe vorgenommen werden. 
(2) Sonstige sachkundige Personen, die Eingriffe vornehmen dürfen, sind Betreuungspersonen oder 

Personen, die nachweislich eine einschlägige Ausbildung insbesondere durch Kurse, Lehrgänge oder 
Praktika aufweisen, die die grundsätzlichen Kenntnisse der Anatomie, die Kenntnis der einschlägigen 
Rechtsvorschriften und ethologischen Grundsätze und die fachgerechte praktische Durchführung der 
Eingriffe beinhaltet. 

Personenbezogene Bezeichnungen 
§ 5. Alle in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleicherma-

ßen für Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 
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In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 
§ 6. (1) Diese Verordnung tritt zugleich mit 1. Jänner 2005, jedoch nicht vor dem Ablauf des Tages 

ihrer Kundmachung im Bundesgesetzblatt, in Kraft.  
(2) Für die Anforderungen an Betreuungspersonen nach § 3 und an sonstige sachkundige Personen 

nach § 4 gilt § 44 Abs. 11 TSchG.  
(3) Für die bauliche Ausstattung und Haltungsvorrichtungen gelten nach Maßgabe des § 44 Abs. 4 

und 5 TSchG die in den Anlagen 1 bis 11 jeweils angeführten Übergangsbestimmungen. 

Rauch-Kallat 



Anlage 1 

MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE HALTUNG VON PFERDEN UND PFERDE-
ARTIGEN (EQUIDEN) 

 
1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 

Pferdeartige Esel, Maultiere und Maulesel 

Stockmaß (STM) Größe eines Tieres gemessen vom ebenen Boden bis zur 
höchsten Stelle des Widerristes  

 

2. ALLGEMEINE HALTUNGSVORSCHRIFTEN 
 
2.1. GEBÄUDE UND STALLEINRICHTUNGEN 
 

Die Böden müssen rutschfest sein und so gestaltet und unterhalten werden, dass die Tiere keine 
Verletzungen oder Schmerzen erleiden. Die Liegeflächen der Tiere müssen eingestreut, trocken 
und so gestaltet sein, dass alle Tiere gleichzeitig und ungehindert liegen können. 
Boxentrennwände müssen einen direkten Sichtkontakt mit Artgenossen ermöglichen. Bei Hengs-
ten können Boxentrennwände geschlossen ausgeführt sein, wenn sonstiger Sichtkontakt zu ande-
ren Pferden besteht. Die Höhe der Abtrennungen muss bei Hengsten mindestens 1,3 x STM und 
bei anderen Tieren mindestens 0,8 x STM betragen. 

 
2.2. BEWEGUNGSFREIHEIT 
 
2.2.1. Anbindehaltung 
 

Die Anbindehaltung ist verboten. 
Ein vorübergehendes Anbinden ist insbesondere zum Angewöhnen der Tiere, zum Zweck von 
Pflegemaßnahmen, während des Deckens, bei sportlichen Anlässen und bei sonstigen Veranstal-
tungen zulässig. 

 
 
2.2.2. Einzelboxenhaltung 
 

Für die Haltung in Einzelboxen betragen die Mindestmaße: 
 

Größe der Tiere Boxenfläche1 Kürzeste Seite 

STM bis 120 cm 6,00 m²/Tier 180,00 cm/Tier 

STM bis 135 cm 7,50 m²/Tier 200,00 cm/Tier 

STM bis 150 cm 8,50 m²/Tier 220,00 cm/Tier 

STM bis 165 cm 10,00 m²/Tier 250,00 cm/Tier 

STM bis 175 cm 11,00 m²/Tier 260,00 cm/Tier 

STM bis 185 cm 12,00 m²/Tier 270,00 cm/Tier 

STM über 185 cm 14,00 m²/Tier 290,00 cm/Tier 
 
1 Diese Fläche gilt auch für Stuten mit Fohlen bis zum Absetzen oder für zwei Fohlen bis zu ei-
nem Alter von einem Jahr. 



2.2.3. Gruppenhaltung 
 

Bei Gruppenhaltung betragen die Mindestmaße: 
 

Größe der Tiere1 Boxenfläche für das erste 
und zweite Tier2 

Boxenfläche für jedes weitere 
Tier2 

STM bis 120 cm 6,00 m²/Tier 4,00 m²/Tier 
STM bis 135 cm 7,50 m²/Tier 5,00 m²/Tier 
STM bis 150 cm 8,50 m²/Tier 6,00 m²/Tier 
STM bis 165 cm 10,00 m²/Tier 7,00 m²/Tier 
STM bis 175 cm 11,00 m²/Tier 7,50 m²/Tier 
STM bis 185 cm 12,00 m²/Tier 8,00 m²/Tier 
STM über 185 cm 14,00 m²/Tier 9,00 m²/Tier 

1 im Durchschnitt der Gruppe 
2 Fressstände sind in diese Flächen nicht einzurechnen 

 
Bei Gruppenhaltung müssen in ausreichendem Ausmaß Absonderungsboxen zur Verfügung ste-
hen. 

 
2.2.4. Auslauf 
 

Mehrmals wöchentlich ist eine ausreichende Bewegungsmöglichkeit wie freier Auslauf, sportli-
ches Training oder eine vergleichbare Bewegungsmöglichkeit sicherzustellen. 
Besteht die Bewegungsmöglichkeit in freiem Auslauf, muss mindestens die zweifache Fläche 
wie für Einzelboxen gefordert vorhanden sein. 
Die Umzäunung von Pferdekoppeln und Pferdeausläufen ist so zu gestalten, dass spitze Winkel 
vermieden werden. Die Verwendung von Stacheldraht oder weitmaschigen Knotengitterzäunen 
ist bei Pferdekoppeln und bei Pferdeausläufen verboten. 

 
2.3. STALLKLIMA 
 

In geschlossenen Ställen müssen natürliche oder mechanische Lüftungsanlagen vorhanden sein. 
Diese sind dauernd entsprechend zu bedienen oder zu regeln und so zu warten, dass ihre Funkti-
on gewährleistet ist.  

 
In geschlossenen Ställen muss für einen dauernden und ausreichenden Luftwechsel gesorgt wer-
den, ohne dass es im Tierbereich zu schädlichen Zuglufterscheinungen kommt. 

 
2.4. LICHT 
 

Steht den Tieren kein ständiger Zugang ins Freie zur Verfügung, müssen Ställe offene oder 
transparente Flächen, durch die Tageslicht einfallen kann, im Ausmaß von mindestens 3% der 
Stallbodenfläche aufweisen. Im Tierbereich des Stalles ist über mindestens acht Stunden pro Tag 
eine Lichtstärke von mindestens 40 Lux zu gewährleisten. 

 
2.5. LÄRM 
 

Der Lärmpegel ist so gering wie möglich zu halten. Dauernder oder plötzlicher Lärm ist zu ver-
meiden. Die Konstruktion, die Aufstellung, die Wartung und der Betrieb der Belüftungsgebläse, 
Fütterungsmaschinen oder anderer Maschinen sind so zu gestalten, dass sie so wenig Lärm wie 
möglich verursachen. 



2.6. ERNÄHRUNG 
 

Die Fütterungs- und Tränkvorrichtungen sind so zu gestalten und anzuordnen, dass die Tiere un-
gehindert fressen und trinken können. 
Den Tieren ist das der Leistung entsprechende Kraftfutter und mindestens drei Mal täglich Rau-
futter zur Verfügung zu stellen, sofern keine Möglichkeit zu freier Aufnahme besteht. 

 
Bei der Fütterung in Gruppenhaltung ist sicherzustellen, dass jedes einzelne Tier ausreichend 
Nahrung aufnehmen kann und es nicht zu Verdrängungen kommt. 
Werden die Tiere in Gruppen rationiert oder unter zeitlich begrenzter Futtervorlage gefüttert, 
muss für jedes Tier ein Fressplatz zur Verfügung stehen. 
Werden Tiere in Gruppenhaltung ad libitum bei ganztägiger Futtervorlage gefüttert, darf ein 
Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 nicht überschritten werden. 

 
Die Mindestmaße für Fressplätze in Gruppenhaltungssystemen betragen: 

 
Größe der Tiere1 Fressplatzbreite 

STM bis 120 cm 60,00 cm 

STM bis 135 cm 65,00 cm 

STM bis 150 cm 70,00 cm 

STM bis 165 cm 75,00 cm 

STM bis 175 cm 75,00 cm 

STM bis 185 cm 80,00 cm 

STM über 185 cm 85,00 cm 
1 im Durchschnitt der Gruppe 

 
2.7. BETREUUNG 
 

Bei Verwendung von Tieren als Zugtiere oder Lasttiere oder zu sonstiger Arbeit unter dem Sat-
tel, an der Hand oder im Geschirr ist sicherzustellen, dass die Tiere ausreichende Ruhepausen 
haben und nicht überfordert werden. Innerhalb eines Zeitraumes von 24 Stunden ist jedenfalls 
eine durchgängige Ruhepause von mindestens acht Stunden zu gewähren. Bei rationierter Fütte-
rung muss im Anschluss an die Fütterung eine Ruhepause von mindestens einer Stunde eingehal-
ten werden. Dabei sollte die Arbeitsbelastung in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungs-
fähigkeit des Tieres stehen. Kranke oder sonst beeinträchtigte Tiere dürfen zur Arbeit nicht he-
rangezogen werden. 
 
Verboten sind alle medikamentösen und nicht pferdegerechten Einwirkungen des Menschen, die 
beim Sportpferd gesetzt werden mit dem Ziel einer Beeinflussung über die natürliche Veranla-
gung, das Leistungsvermögen und die Leistungsbereitschaft des Pferdes hinaus. 
 
Es ist sicherzustellen, dass die Anbindevorrichtungen und Ausrüstungsgegenstände, wie zB Ge-
schirre, Zaumzeuge, Zügel, Gebisse oder Sattel, die Tiere nicht verletzen können und ein unge-
hindertes Fressen und Misten ermöglichen. Diese Einrichtungen sind regelmäßig auf ihren Sitz 
zu überprüfen und den Körpermaßen der Tiere anzupassen. 

 
Eine regelmäßige und fachgerechte Hufpflege ist sicherzustellen. 
 
Das Clippen der Tasthaare (Fibrissen) um Augen, Nüstern und Maul ist verboten. 



 

 

2.8. GANZJÄHRIGE HALTUNG IM FREIEN 
 

Für jedes Tier muss eine überdachte, trockene und eingestreute Liegefläche mit Windschutz in 
einem Ausmaß zur Verfügung stehen, das allen Tieren ein gleichzeitiges ungestörtes Liegen er-
möglicht. 
Kann der Futterbedarf nicht ausreichend durch Weide gedeckt werden, muss zusätzliches Futter 
angeboten werden. Auch bei tiefen Temperaturen muss sichergestellt sein, dass Menge und  
Energiegehalt des vorhandenen Futters ausreichen, um den Energiebedarf der Tiere zu decken. 
Der Boden im Bereich der ständig benützten Fütterungs- und Tränkebereiche muss befestigt sein. 
Kranke und verletzte Tiere sind gesondert und geschützt unterzubringen. 

 
2.9. ALMWIRTSCHAFT 
 

Sofern bei der Haltung auf Almen, Asten, Vorsäßen und dergleichen ein täglicher Weidegang er-
folgt, finden die Bestimmungen hinsichtlich der Anforderungen an Ställe keine Anwendung. 

 
2.10. ABSATZVERANSTALTUNGEN UND TIERSCHAUEN 
 

Für die kurzfristige Haltung während der Dauer von Absatzveranstaltungen oder Tierschauen 
finden die Bestimmungen hinsichtlich der Anforderungen an Ställe keine Anwendung. 

 
2.11. EINGRIFFE 
 

Zulässige Eingriffe dürfen nur durch einen Tierarzt oder eine sonstige sachkundige Person 
durchgeführt werden. 

 
Zulässige Eingriffe sind: 

 
 1. Die Kastration, wenn der Eingriff durch einen Tierarzt nach wirksamer Betäubung durchge-

führt wird 
 2. Die Kennzeichnung durch Brand. 
 
3. ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Bei In-Kraft-Treten des Tierschutzgesetzes bestehende Anlagen und Haltungseinrichtungen zur 
Anbindehaltung dürfen bis zum Ablauf des 31. Dezember 2009 nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen weiter betrieben werden: 

 1. Die Anbindehaltung ist jedenfalls verboten bei Tieren bis zu einem Alter von 30 Monaten, 
Stuten beim Abfohlen sowie Stuten mit Fohlen bei Fuß. 

 2. In Anbindung gehaltenen Tieren muss täglich freier Auslauf gewährt werden. Sportbetätigung, 
Training oder andere nicht freie Bewegungsmöglichkeiten gelten nicht als freier Auslauf. 

 3. Die Stände und Anbindevorrichtungen müssen dem Tier in der Längs- und Querrichtung so-
wie in der Vertikalen ausreichend Bewegungsfreiheit bieten, damit ein ungehindertes Stehen, 
Abliegen, Aufstehen, Liegen, Fressen und Zurücktreten möglich ist. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2004  Ausgegeben am 17. Dezember 2004  Teil II 

487. Verordnung: Tierhaltungs-Gewerbeverordnung – TH-GewV 

487. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über den Schutz und die 
Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten (Tierhaltungs-
Gewerbeverordnung – TH-GewV) 

Auf Grund der §§ 14 und 31 Abs. 2 und 3 des Bundesgesetzes über den Schutz der Tiere (Tier-
schutzgesetz - TSchG), BGBl. I Nr. 118/2004, Art. 2, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit verordnet: 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmung 
§ 1. (1) Diese Verordnung gilt für Gewerbetreibende, die im Rahmen einer von ihnen ausgeübten 

gewerblichen Tätigkeit Tiere  in Zoofachgeschäften und vergleichbaren Einrichtungen, Tierpensionen 
oder in Reit- und Fahrbetrieben  halten. 

(2) Nicht als Tierhaltung im Sinne dieser Verordnung gelten die Unterbringung lebender Tiere 
während des Transports und während einer Quarantänezeit. 

(3) „Unterkunft“ bezeichnet alle Arten von Haltungseinrichtungen, in welchen Tiere untergebracht 
sind oder zur Schau gestellt werden (zB Käfige, Volieren, Boxen, Terrarien, Aquarien). 

Allgemeiner Grundsatz 
§ 2. Die Gewerbetreibenden sind für die artgemäße Haltung, den Schutz und das Wohl der von ih-

nen im Rahmen der Gewerbeausübung gehaltenen Tiere im Sinne des Tierschutzgesetzes verantwort-
lich. 

Mindestanforderungen an die Haltung von Tieren 
§ 3. Für die Haltung der Tiere im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten gelten, sofern in dieser Ver-

ordnung nichts anderes festgelegt ist, die Mindestanforderungen der 1. Tierhaltungsverordnung, 
BGBl. II Nr. 485/2004, und der 2. Tierhaltungsverordnung, BGBl. II Nr. 486/2004. 

2. Abschnitt 
Haltung von Tieren in Zoofachgeschäften und vergleichbaren Einrichtungen 

Mindestanforderungen an die Ausstattung 
§ 4. Betriebsstätten und sonstige für die Tierhaltung bestimmte Betriebsmittel müssen folgenden 

Mindestanforderungen entsprechen: 
 1. Jede Betriebsstätte muss neben den Verkaufsräumlichkeiten über in geeigneter Weise abge-

grenzte Unterkünfte zur vorübergehenden Absonderung kranker Tiere verfügen. 
 2. In jeder Betriebsstätte muss ein Anschluss für Kalt- und Warmwasser vorhanden sein. 
 3. Die Unterkünfte und Räumlichkeiten, in welchen Tiere gehalten werden, müssen so beschaffen 

sein, dass sie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind. 
 4. Größe und Ausstattung der Unterkünfte müssen den artspezifischen Bedürfnissen der darin 

untergebrachten Tiere entsprechen. 
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 5. Fische dürfen nicht in kugelförmigen Behältnissen und Vögel nicht in Rundvolieren mit einem 
Durchmesser von weniger als 2 m gehalten werden. 

 6. Die Unterkünfte müssen ausreichend beleuchtet und belüftet sein. Die Beleuchtung hat dem 
artgemäßen Tag-Nacht-Rhythmus der Tiere zu entsprechen. In Räumen, in denen Vögel gehal-
ten werden, dürfen keine Beleuchtungskörper Verwendung finden, die bei den Tieren einen 
Stroboskopeffekt bewirken. 

 7. Die Fenster der für die Tierhaltung bestimmten Räumlichkeiten sowie Schaufenster müssen mit 
geeigneten Sonnenschutzvorrichtungen versehen sein. 

Mindestanforderungen an eine kurzfristige Haltung 
§ 5. (1) Werden Tiere nur kurzfristig in einem Zoofachgeschäft oder in einer vergleichbaren Ein-

richtung, in welchen Tiere zum Verkauf angeboten werden, gehalten, so dürfen die in der Anlage 1 
festgelegten Unterkünfte Verwendung finden, sofern 
 1. die darin gehaltenen Tiere keine Anzeichen zeigen, die darauf hindeuten, dass sie in ihrer An-

passungsfähigkeit überfordert oder in ihrem Verhalten gestört sind, 
 2. die Ausstattung der Unterkünfte und die Betreuung der Tiere den Anforderungen der Anlage 2 

entspricht, 
 3. der Gewerbetreibende über Aufzeichnungen verfügt, aus denen hervorgeht, zu welchem Zeit-

punkt die Tiere in die Unterkünfte eingebracht wurden, 
 4. der Gewerbetreibende diese Aufzeichnungen zur jederzeitigen Einsicht für die Behörde bereit 

hält, 
 5. sichergestellt ist, dass Säugetiere und Vögel nicht länger als drei Monate in diesen Unterkünften 

gehalten werden und 
 6. es sich nicht um Wildfänge bei den Tieren ausgenommen Fische handelt. 

(2) Übernehmen Zoofachgeschäfte oder vergleichbare Einrichtungen, die Tiere zum Verkauf anbie-
ten, Tiere von Privatpersonen zur vorübergehenden Betreuung, so sind diese räumlich getrennt vom 
Verkaufsraum zu halten. Für die Haltung gelten die Bestimmungen des 2. Abschnitts dieser Verord-
nung. 

Mindestanforderungen an die Betreuung von Tieren 
§ 6. (1) Die Tiere sind vor konkurrierenden, stärkeren Artgenossen und Beutegreifern (Prädatoren) 

zu schützen. 
(2) Die Tiere sind vor nachteiligen Einwirkungen durch Sonneneinstrahlung, Zugluft, Lärm, Ge-

ruch, Erschütterungen und ähnlichen Einflüssen  zu schützen. 
(3) In allen Räumen, in denen Tiere gehalten werden, ist ein Rauchverbot vorzusehen. 
(4) Die Schaustellung von Tieren in straßenseitigen Schaufenstern ist verboten. Nach Geschäfts-

schluss ist jede Schaustellung von Tieren im Schaufensterbereich verboten. 
(5) Können sich Tiere im Geschäftsbereich frei bewegen, so ist sicherzustellen, dass sie sich nicht 

verletzen können und andere Tiere nicht zu Schaden kommen oder in schwere Angst versetzt werden. 
Weiters ist sicherzustellen, dass die Tiere den Geschäftsbereich nicht verlassen können. 

Besondere Anforderungen 
§ 7. (1) Das Halten von Tieren, die ihrer Art nach für die Tierhaltung ungeeignet sind, ist verboten. 
(2) Es dürfen keine Tiere zum Verkauf angeboten werden, an denen verbotene Eingriffe im Sinne 

des § 7 des Tierschutzgesetzes vorgenommen wurden. 
(3) Reptilien dürfen erst zum Verkauf angeboten werden,  wenn eine Gewöhnung an die Futterauf-

nahme im künstlichen Lebensraum erfolgt ist und die Tiere futterfest sind. 
(4) Jungvögel müssen so aufgezogen werden, dass sie artgeprägt sind. Eine Handaufzucht darf nur 

in begründeten  Ausnahmefällen und nur zum Wohl des Tieres vorgenommen werden. 
(5) Die Abgabe von Tieren im Wege der Selbstbedienung durch Kunden ist verboten. 

Kundeninformation 
§ 8. Der Gewerbetreibende ist verpflichtet, leicht verständliche Merkblätter mit ausreichenden In-

formationen über Haltung und Pflege aller von ihm zum Verkauf angebotenen Tierarten sowie über 
allfällige Artenschutzbestimmungen und behördliche Bewilligungs- oder Anzeigepflichten bereit zu 
halten und dem Kunden beim Kauf eines Tieres auszuhändigen. 
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Nachzuweisende Fachkenntnisse 
§ 9. (1) Die erforderliche Eignung sowie die erforderlichen Kenntnisse und beruflichen Fähigkeiten 

zur Betreuung von Tieren der Tierarten gemäß § 1 liegen jedenfalls dann vor, wenn die Betreuungsper-
son 
 1. über eine akademische Ausbildung wie das Studium der Tierproduktion der Studienrichtung 

Landwirtschaft, das Studium der Zoologie der Studienrichtung Biologie oder das Studium der 
Veterinärmedizin verfügt oder 

 2. über eine schulische Ausbildung an einer höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalt 
der Fachrichtungen allgemeine Landwirtschaft oder alpenländische Landwirtschaft oder Land-
wirtschaft oder an einer landwirtschaftlichen Fachschule verfügt oder 

 3. über eine Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tierpfleger entsprechend der Tierpfleger-
Ausbildungsordnungen verfügt oder 

 4. eine mindestens einjährige einschlägige, im Umgang mit lebenden Tieren bestehende Tätigkeit 
und den erfolgreichen Besuch des in Anlage 3 der Verordnung über den Schutz und die Hal-
tung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten, BGBl. I Nr. 487/2004, festgelegten 
Lehrganges über Tierhaltung und Tierschutz nachweisen kann oder 

 5. eine aufgrund eines Staatsvertrages im Rahmen der Europäischen Integration einer Ausbildung 
nach Z 1 bis 4 als gleichwertig anerkannte oder als gleichwertig zu geltende Ausbildung absol-
viert hat. 

(2) Die erfolgreiche Absolvierung des Lehrgangs gemäß Anlage 2 der Verordnung über den Schutz 
von Tieren gegen Quälereien und das artgemäße Halten von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkei-
ten, BGBl. Nr. 132/1991, gilt als theoretische Qualifikation im Sinne des Abs. 1 Z 4. 

3. Abschnitt 
Tierpensionen 

Mindestanforderungen an die räumliche Ausstattung 
§ 10. Eine Tierpension muss jedenfalls über folgende Räumlichkeiten verfügen: 

 1. getrennte Unterkünfte für Hunde, Katzen und andere Tiere, 
 2. eine in geeigneter Weise ausgestattete Räumlichkeit mit Unterkünften zur vorübergehenden, 

getrennten Unterbringung kranker Tiere, 
 3. eine in geeigneter Weise ausgestattete Räumlichkeit zur getrennten Unterbringung untereinan-

der unverträglicher Tiere. 
Mindestanforderungen an Räumlichkeiten und Unterkünfte, in denen Tiere gehalten werden 

§ 11. (1) Die Räumlichkeiten und Unterkünfte, in denen Tiere gehalten werden, sind sauber zu hal-
ten und müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Vor jedem neuen Besatz hat eine gründli-
che Reinigung zu erfolgen. 

(2) Es dürfen nur gesunde und verträgliche Tiere vergesellschaftet werden. 
(3) Werden Hunde, Katzen, Frettchen übernommen hat der Überbringer des Tieres den gültigen 

Impfpass oder den Heimtierausweis (Petpass) vorzulegen. Für Papageien (Psittacidae) muss der Über-
bringer ein güliges Gesundheitszeugnis vorlegen, außer die Tiere werden nur kurzfristig und von ande-
ren Tieren gesondert untergebracht. 

(4) Kranke oder krankheitsverdächtige Tiere sind sofort entsprechend abzusondern und unverzüg-
lich einer tierärztlichen Untersuchung zuzuführen. Dabei sind allenfalls vorhandene Aufzeichnungen 
über die bisherige Krankengeschichte des Tieres dem Tierarzt vorzulegen. 

(5) In angemessenen Zeitabständen ist eine tierärztliche Untersuchung aller in der Tierpension un-
tergebrachten Tiere vornehmen zu lassen. 

Personal 
§ 12. (1) Für die Betreuung der Tiere muss nach Maßgabe der Anzahl und Art der gehaltenen Tiere 

qualifiziertes Personal sowie Hilfspersonal in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. 
(2) Als ausreichend qualifiziert gelten Personen mit Fachkenntnissen gemäß § 9. 
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Aufzeichnungen 
§ 13. (1) Unbeschadet des § 21 TSchG sind zur behördlichen Überprüfung der Haltungsbedingun-

gen über die in einer Tierpension untergebrachten Tiere  folgende Aufzeichnungen zu führen: 
 1. Tierart, Rasse, Geschlecht und Alter, 
 2. bei Hunden und Katzen die Chipnummer, 
 3. Einlieferungsdatum, Name und Wohnanschrift des Tierhalters und des Überbringers, 
 4. Datum der Abholung und Wohnanschrift des Abholers. 

(2) Die Aufzeichnungen und Nachweise gemäß Abs. 1 sind, sofern sie nicht gemäß § 21 TSchG 
fünf Jahre aufzubewahren sind, mindestens drei Jahre nach der Abgabe oder dem Tod des betreffenden 
Tieres zur jederzeitigen Einsichtnahme durch Organe der Behörde aufzubewahren. 

4. Abschnitt 
Reit- und Fahrbetriebe 

Mindestanforderungen an die Haltung von Tieren 
§ 14. Für die Haltung von Tieren in Reit- und Fahrbetrieben gelten die Bestimmungen der 

1. Tierhaltungsverordnung, BGBl. II Nr. 485/2004. 
Ausrüstungsgegenstände 

§ 15. Geschirr, Sattel, Zaum, Gebiss und alle anderen Teile der Ausrüstung sind der Größe des 
Pferdes anzupassen und dürfen keine Verletzungsgefahr darstellen. 

Umgang mit Pferden 
§ 16. (1) Innerhalb von 24 Stunden muss den Pferden jedenfalls eine ununterbrochene Ruhepause 

von mindestens acht Stunden gewährt werden. 
(2) Werden Pferde regelmäßig zu Arbeitsleistungen herangezogen, so sind ihnen innerhalb einer 

Woche an mindestens zwei nicht aufeinander folgenden Tagen Ruhetage, an denen sie bewegt werden, 
zu gewähren. 

(3) Werden Pferde zum Gespannfahren verwendet, so muss sichergestellt werden, dass das Ge-
samtgewicht der voll beladenen Kutsche bei ebener Strecke und glattem Untergrund das Dreifache der 
Summe der Körpergewichte aller vorgespannten Pferde nicht überschreitet. 

Betreuungspersonen 
§ 17. (1) Die Betreuung der Tiere hat durch eine im Verhältnis zum Tierbestand ausreichend große 

Anzahl von geeigneten Betreuungspersonen zu erfolgen aus deren Werdegang oder Tätigkeit glaubhaft 
ist, dass sie die übliche erforderliche Versorgung der gehaltenen Tierarten sicherstellen und vornehmen 
können. 

(2) In Betrieben, die Reiten und Gespannfahren anbieten, muss ausreichend qualifiziertes Personal 
für den Lehrbetrieb zur Verfügung stehen. Als ausreichend qualifiziert gelten Personen, die den Qualifi-
kationskriterien des Bundesfachverbandes für Reiten und Fahren in Österreich (FENA) oder einer ver-
gleichbaren ausländischen Organisation entsprechen. 

5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

Personenbezogene Bezeichnungen 
§ 18. Alle in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleicher-

maßen für Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 
In-Kraft-Treten 

§ 19. Diese Verordnung tritt  mit 1. Jänner 2005, jedoch nicht vor dem Ablauf des Tages ihrer 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

Übergangsbestimmung 
§ 20. Ein Qualifikationsnachweis gemäß § 13 Abs. 2 muss spätestens am 1. Jänner 2008 erbracht 

werden. 

Rauch-Kallat 


